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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1998

Norm

DSt 1990 §21

DSt 1990 §25 Abs1

Rechtssatz

Keine Zurückweisung eines Delegierungsantrages des Kammeranwaltes, der den Disziplinarrat der Kammer, dem die

Vornahme der Disziplinaruntersuchung und Verhandlung übertragen werden soll, nicht nennt, sondern Bestimmung

der Kammer durch die Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission selbst.
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